
Die Europäische Kommission (2002A) legte am 10. Juli 2002 ihre Halbzeitbe-
wertung der zuletzt im Frühjahr 1999 reformierten Gemeinsamen Agrarpolitik
vor. Die Kommission schlägt darin zum Teil einschneidende Änderungen vor, die
ihrer Ansicht nach rasch, d. h. noch vor der anstehenden Erweiterung und vor
Ende der laufenden Finanzperiode umgesetzt werden sollten. Die legistischen
Vorschläge hiezu wurden für den Herbst 2002 angekündigt.

Diese „Mid-term Review“ (MTR) der Kommission eröffnete europaweit eine leb-
hafte Diskussion über notwendige Anpassungen oder auch eine grundsätzliche
Neuausrichtung der Landwirtschaftspolitik und der ländlichen Entwicklungspoli-
tik der Gemeinschaft.

HINTERGRUND DER DISKUSSION

Die aktuellen Vorschläge der Kommission sind vor dem Hintergrund der Kritik
an der GAP-Reform aus 1999, der wirtschaftlichen und gesellschaftlichen Ent-
wicklungen seither sowie der bevorstehenden Osterweiterung der Gemeinschaft
und der laufenden WTO-Verhandlungen zu sehen.

KRITIK AN DER GAP-REFORM 1999, NEUE WTO-RUNDE

Die vom Europäischen Rat von Berlin 1999 vereinbarte GAP-Reform folgt in ih-
ren Grundzügen dem „Mac-Sharry-Ansatz“ aus dem Jahr 1992: Kürzung der
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Bloß drei Jahre nach der letzten Reform schlägt die Europäische
Kommission neue, teils einschneidende Änderungen der GAP
vor. Die Marktordnungsprämien sollen zu einer betriebsbezo-
genen Einkommenszahlung umgebaut und von der aktuellen
Produktion entkoppelt werden. Alle Direktzahlungen sollen
zugunsten der ländlichen Entwicklungspolitik gekürzt, die
Zahlungen je Betrieb begrenzt werden. Aus österreichischer Sicht
ist die vorgeschlagene „Entkoppelung“ besonders heikel. Die
heimische Landwirtschaft könnte mittelfristig Marktanteile
verlieren; negative Folgen für die Umwelt und die Raumfunktion
der bäuerlichen Landwirtschaft sind nicht auszuschließen und
wären eingehend zu prüfen. 
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institutionellen Agrarpreise, abgefedert durch Flächen-
und Tierprämien und flankiert durch Maßnahmen zur
Entwicklung des ländlichen Raumes. Die Reform 1999
wurde großteils bereits umgesetzt; die Neuordnung des
Milchmarktes soll (aus finanziellen Gründen) erst 2005
bis 2007 folgen.

Der Europäische Rat folgte mit seinen Beschlüssen zur
GAP-Reform 1999 den Vorschlägen der Kommission
(Europäische Kommission, 1997) nur zum Teil. So wur-
den z. B. die Preiskürzungen für Getreide und Rind-
fleisch erheblich verringert, statt der von der Kommission
befürworteten „obligatorischen Modulation“ der Direkt-
zahlungen wurde eine fakultative beschlossen, die den
Mitgliedsländern die Entscheidung darüber offen lässt.
Die Reform 1999 wurde daraufhin von vielen Ökono-
men von Anfang an als halbherzig und zu wenig ein-
schneidend (Preiskürzungen, Subventionsabbau) kriti-
siert (siehe hiezu z. B. Deutscher Sachverständigenrat,
1999, Ferrer – Emerson, 1999).

Im November 2001 wurde in Doha eine neue Welthan-
delsrunde („Doha-Runde“) eröffnet. Im Kapitel „Land-
wirtschaft“ stehen u. a. eine weitere Öffnung der
Märkte, die Kürzung (eventuell ein Auslaufen) der Ex-
portsubventionen und die Verringerung der handelsver-
zerrenden „internen Stützungen“ zur Diskussion (Agra-
Europe, 2001, (47)). Die Verhandlungen sollen bis Ende
2004 abgeschlossen werden. 

TENDENZEN AUF DEN MÄRKTEN, AGRAR-
HAUSHALT

Die Agrarmärkte der Gemeinschaft entwickelten sich in
den letzten Jahren zumeist ruhig. Die berüchtigten
„Berge“ und „Seen“ blieben weitgehend aus. Die Aus-
nahmen sind Roggen und Reis. Der tiefe Einbruch auf
dem Rindermarkt 2000/01 wurde durch Sonderfaktoren
(BSE, Maul- und Klauenseuche) verursacht und ist inzwi-
schen bewältigt. Mit Ausnahme der angeführten Pro-
blembereiche sind nach Einschätzung der GD Landwirt-
schaft auch die mittelfristigen Erwartungen eher positiv
(Europäische Kommission, 2002A, European Commis-
sion, 2002).

Der für den Agrarhaushalt der Gemeinschaft vom Euro-
päischen Rat in Berlin bis 2006 festgelegte Finanzrah-
men wurde bisher – trotz der schweren Krise auf dem
Rindermarkt – eingehalten; teils wurden die Mittel nicht
voll ausgeschöpft. Nach Schätzungen der Kommission
ist im Rahmen des EAGFL auch im Haushaltsjahr 2002
mit Überschüssen von über 1 Mrd. ¤ zu rechnen (Agra-
Europe, 2002, (32)).

Allerdings: Trotz der bisher gedämpften Entwicklung der
Agrarausgaben drängen die Nettozahler-Länder (insbe-
sondere Deutschland) auf weitere Einsparungen im
Landwirtschaftshaushalt der Gemeinschaft. Damit sollen
u. a. die Kosten der anstehenden Erweiterung um die
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(meist agrarstarken) ostmitteleuropäischen Länder ein-
gedämmt und mitfinanziert werden.

Die Kommission plädiert für zum Teil tiefgrei-
fende Reformen der GAP. Qualität und
Sicherheit der Nahrungsmittel, Umweltan-
liegen, Tierschutz und soziale Ausgewogen-
heit sollen vermehrt berücksichtigt werden.
Zudem will die Kommission die Agrarbüro-
kratie abbauen und die Produktion stärker an
den Märkten ausrichten.

NEUE GESELLSCHAFTLICHE ANFORDE-
RUNGEN

Die Bürger Europas werden umweltbewusster. Qualität
und Sicherheit der Nahrungsmittel, auch Fragen des
Tierschutzes werden wichtiger. Diese gesellschaftlichen
Tendenzen, verstärkt durch die schweren Tierseuchen
der letzten Jahre (BSE, Maul- und Klauenseuche,
Schweinepest) und eine Häufung von Lebensmittelskan-
dalen, stimulieren Kritik an der Landwirtschaft und Nah-
rungsmittelindustrie. Auch die Agrarpolitik wird zuneh-
mend hinterfragt. 

REFORMVORSCHLÄGE DER
KOMMISSION

ZIELE DER AGRARPOLITIK, NOTWENDIGE
ANPASSUNGEN 

Die in der Agenda 2000 festgelegten wirtschaftlichen,
sozialen und umweltpolitischen Ziele der GAP ein-
schließlich des „Europäischen Agrarmodells“ sind nach
Ansicht der Kommission nach wie vor aktuell. Die MTR
sollte allerdings dazu genutzt werden, das agrarpoliti-
sche Instrumentarium im Hinblick auf diese Ziele und
die neuen gesellschaftlichen Anliegen zu überprüfen
(Europäische Kommission, 2002A).

Nach Einschätzung des Agrarkommissars und der Kom-
mission hat sich die EU-Agrarpolitik in den letzten Jah-
ren allmählich von den Erwartungen der Bürger und
auch der Bauern entfernt und läuft damit Gefahr, deren
Vertrauen und Unterstützung zu verlieren. Die Forderung
nach höherer Qualität und sicheren Nahrungsmitteln,
nach stärkerer Berücksichtigung ökologischer Anliegen
einschließlich des Tierschutzes sowie nach sozialer Aus-
gewogenheit und Gerechtigkeit müsse künftig mehr be-
rücksichtigt werden, u. a. um die hohen öffentlichen
Ausgaben für die Landwirtschaft zu rechtfertigen. Zudem
sollten die Agrarbürokratie abgebaut, die Bauern in ih-
rer Unternehmerfunktion gestärkt und die Produktion
stärker an den Märkten (statt an den erzielbaren Stüt-
zungen) ausgerichtet werden (siehe hiezu Europäische
Kommission, 2002A, 2002B, Fischler, 2002A).
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WICHTIGE PUNKTE DER MID-TERM REVIEW

UMBAU DES PRÄMIENSYSTEMS

• Entkoppelung, betriebsbezogene Einkommenszah-
lung: Die Kommission will die bisherigen Flächen-
und Tierprämien (Getreide, Ölsaaten, Rinder, Schafe
usw.) in eine einzige, von der aktuellen Produktion
entkoppelte, betriebsbezogene Einkommenszahlung
umwandeln. Der den Betrieben zustehende Betrag
soll auf Basis historischer Zahlungen ermittelt werden.
Künftig anstehende Prämien (Milch, eventuell auch
Zucker usw.) sollen zum gegebenen Zeitpunkt mit ein-
gebaut werden. Diese betriebliche Einkommenszah-
lung soll – gemeinsam mit der förderfähigen Fläche –
voll oder auch teilweise auf andere Betriebe übertrag-
bar sein (Pacht, Kauf). Wichtige Details hiezu stehen
allerdings noch aus (Isermeyer, 2002).

• Cross-Compliance, betriebliche Audits: Der Anspruch
auf alle Direktzahlungen (entkoppelte und sonstige)
soll an die Einhaltung verbindlicher Standards in den
Bereichen Umwelt, Lebensmittelsicherheit, Tierschutz
und Betriebssicherheit gebunden werden (Cross-
Compliance). Dabei geht es vor allem um die Durch-
setzung der „guten landwirtschaftlichen Praxis“. Die
Standards wären auf der Grundlage gemeinsamer
Rahmenvorgaben von den Mitgliedsländern zu defi-
nieren und durchzusetzen. Die Cross-Compliance-
Bestimmungen gelten für den gesamten Betrieb. Sie
sollen u. a. sicherstellen, dass die gesamte landwirt-
schaftliche Nutzfläche in einem guten Kulturzustand
erhalten und nach verpflichtenden ökologischen
Standards bewirtschaftet wird. Bei Missachtung dieser
Auflagen werden die Zahlungen gekürzt.

Betriebsbezogene Aufzeichnungen (Audits) sollen
u. a. die Umsetzung der Cross-Compliance-Auflagen
fördern. In einem ersten Schritt sollen Audits für alle
Betriebe, die Direktzahlungen von mehr als 5.000 ¤
pro Jahr erhalten, verpflichtend werden.

Zentraler Punkt der Reformvorschläge ist ein
Umbau des Prämiensystems. Die Flächen-
und Tierprämien sollen in eine einzige,
betriebsbezogene und von der Produktion
entkoppelte Einkommenszahlung umgewan-
delt werden. Zudem sollen alle Direktzah-
lungen stufenweise um insgesamt 20%
gekürzt und mit 300.000 ¤ je Betrieb
begrenzt werden. 

• Dynamische Modulation, Deckelung der Direktzah-
lungen: Die Kommission befürwortet eine Umschich-
tung der im EU-Haushalt verfügbaren finanziellen
Mittel von der Marktpolitik („erste Säule“) zur Förde-
rung der ländlichen Entwicklung („zweite Säule“ der

GAP). Dazu will sie die Direktzahlungen stufenweise
kürzen und einen Höchstbetrag je Betrieb festlegen.

Im Rahmen einer „dynamischen Modulation“ sollen
alle Direktzahlungen in Schritten von jeweils 3% jähr-
lich um insgesamt bis zu 20% gekürzt werden. Ein
Freibetrag von 5.000 ¤ je Betrieb bleibt von der Mo-
dulation ausgenommen. Die Mitgliedstaaten können
– falls sie es wünschen – ab der dritten Jahresarbeits-
einheit (JAE) weitere 3.000 ¤ je JAE von der Kürzung
ausnehmen. Die Modulation soll für alle Länder ver-
pflichtend gelten und ab 2004 realisiert werden. Bis-
her war dies eine fakultative Bestimmung, die nur von
einem Teil der EU-Staaten genutzt wurde.

Die Direktzahlungen will die Kommission mit
300.000 ¤ je Betrieb (plus Freibetrag und nach Mo-
dulation) begrenzen.

Eine Streichung der Direktzahlungen oder auch die
Renationalisierung der Agrarpolitik lehnt die Kommis-
sion ab, weil dann die Erwartungen der Bürger nicht
erfüllt werden könnten. Den EU-Haushalt würden die
in der MTR vorgeschlagenen Maßnahmen nur wenig
berühren. Die Kommission erwartet Einsparungen
von bloß etwa 0,2 Mrd. ¤ jährlich (Europäische Kom-
mission, 2002A, 2002B).

AUSBAU DER LÄNDLICHEN ENTWICKLUNGS-
POLITIK

• Umschichtungen im EU-Haushalt: Modulation und
Deckelung sollen, wie erwähnt, die für ländliche Ent-
wicklungsprogramme verfügbaren EU-Mitteln zulas-
ten der Marktpolitik erhöhen.

Die durch die Modulation gesparten Beträge möchte
die Kommission über den EU-Haushalt in die Förde-
rung der ländlichen Entwicklung umschichten. Die
Aufteilung nach Mitgliedsländern soll auf Basis der
landwirtschaftlichen Fläche, der landwirtschaftlichen
Beschäftigung und eines (nicht näher präzisierten)
Wohlstandskriteriums erfolgen. Die Kommission er-
wartet 2005 aus dem ersten Schritt der Modulation
einen Effekt von rund 500 bis 600 Mio. ¤, danach –
parallel zur Umsetzung der Modulation – entspre-
chend mehr.

Die durch die betriebliche Deckelung eingesparten
Beträge bleiben im jeweiligen Land und stehen dort
für eine Übertragung in die zweite Säule der GAP zur
Verfügung. 

Die Mitgliedstaaten könnten die ihnen aus der Modu-
lation und Deckelung zufließenden EU-Mittel zu einer
Aufstockung ihrer ländlichen Entwicklungspro-
gramme verwenden. Es steht ihnen allerdings auch
frei, ihre Programme unverändert zu lassen und bloß
die EU-Kofinanzierungssätze (bis zum zulässigen
Höchstsatz) anzuheben. Sie könnten damit nationale
Mittel sparen und ihr Budget entlasten.
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• Neue Instrumente: Um den neuen Anforderungen zu
genügen, will die Kommission das Instrumentarium
zur Förderung der ländlichen Entwicklung ausbauen.
Die bisherigen Begleitmaßnahmen (Umweltpro-
gramme, Förderung benachteiligter Gebiete, Auffors-
tung und Vorruhestand) sollen durch weitere ergänzt
werden. Im Rahmen eines neuen Kapitels „Lebens-
mittelqualität“ sollen die Erzeugung und Vermarktung
von qualitativ hochwertigen Produkten gefördert und
die Lebensmittelsicherheit forciert werden. Weiters
sollen die Landwirte bei der Einführung höherer Stan-
dards und der Umsetzung der vorgesehenen Audits
unterstützt und der Tierschutz gefördert werden.

Die durch die „dynamische Modulation“ und
die „Deckelung“ eingesparten EU-Gelder
sollen den Ausbau der ländlichen Entwick-
lungspolitik finanzieren. Im Bereich der
Marktordnung werden nur kleinere Korrek-
turen vorgeschlagen (Getreide, Reis). Zur
Milchmarktordnung lässt sich die Kommis-
sion vorerst alle Optionen offen.

LEBENSMITTELSICHERHEIT, QUALITÄT, UMWELT-
UND TIERSCHUTZ

Diese gesellschaftlichen Anliegen will die Kommission
durch die diskutierte Bindung der Direktzahlungen an
entsprechende Auflagen im Rahmen der „Cross-Com-
pliance“ und durch die neuen Instrumente im Rahmen
der ländlichen Entwicklung forcieren. Die betriebsbezo-
genen Audits sollen die Umsetzung der hohen Stan-
dards fördern.

MARKTORDNUNGEN

Die 1992 eingeleitete Reform des Getreidesektors will
die Kommission abschließen. Dazu sollen die Interven-
tionspreise (gegen Teilausgleich) um weitere 5% gesenkt
und die monatlichen Zuschläge gestrichen werden. Auf
dem Roggenmarkt soll die Intervention entfallen. Wei-
tere Korrekturen sind für Hartweizen und Reis vorgese-
hen. Die Verpflichtung zur Flächenstilllegung (10%)
bleibt grundsätzlich aufrecht. Die Flächen sollen aber
nicht mehr rotierend, sondern langfristig (10 Jahre) still-
gelegt werden. Damit rücken ökologische Anliegen in
den Vordergrund. Die Erzeugung von Energiepflanzen
soll über einen „CO2-Kredit“ (45 ¤ je ha, höchstens
1,5 Mio. ha) gefördert werden. 

Für den aus österreichischer Sicht besonders wichtigen
Milchmarkt stellt die Kommission bloß vier Optionen zur
Diskussion, ohne sich vorerst festzulegen (siehe hiezu
auch Europäische Kommission, 2002C). Auf dem Rin-
dermarkt sind keine besonderen Maßnahmen geplant.
Der Umbau des Prämiensystems dürfte allerdings diesen
Sektor besonders berühren. 
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ERWARTUNGEN DER KOMMISSION

Die Kommission und der Agrarkommissar erwarten von
der Umsetzung der vorgeschlagenen Reformen insbe-
sondere folgende Vorteile für die Bauern, Verbraucher
und Steuerzahler der Gemeinschaft (Europäische Kom-
mission, 2002A, 2002B, Fischler, 2002A):

• Die Entkoppelung fördert die Marktausrichtung der
Landwirtschaft, steigert in vielen Fällen die Transferef-
fizienz und dürfte die Einkommen der Landwirte ver-
bessern.

• Die „dynamische Modulation“ schafft finanziellen
Spielraum zur Förderung der Qualität und Sicherheit
der Nahrungsmittel, des Tierschutzes und ökologi-
scher Dienstleistungen. Zugleich erhöht sie die sozi-
ale Gerechtigkeit.

• Die betriebliche Einkommenszahlung ist einfacher als
das geltende System.

• Die Agrarmärkte werden stabilisiert und Überschuss-
tendenzen entschärft.

• Die Osterweiterung wird erleichtert, die Position der
Gemeinschaft in den laufenden WTO-Verhandlungen
gestärkt. 

REAKTIONEN UND STELLUNGNAHMEN

Die EU-Landwirtschaftsminister sind in ihrem Urteil über
die MTR gespalten. In der Mehrheit (darunter Frankreich
und Österreich) überwogen in ersten Stellungnahmen
Kritik und Ablehnung. Kritisiert wurde insbesondere der
vorgeschlagene Umbau des Prämiensystems. Die finan-
zielle Stärkung der ländlichen Entwicklung zulasten der
Marktpolitik wird überwiegend positiv kommentiert. Die
Vertreter Deutschlands, Großbritanniens, Schwedens,
Dänemarks und der Niederlande begrüßten hingegen
die Vorschläge grundsätzlich; zum Teil befürworten sie
weiterreichende Reformen (siehe hiezu Agra-Europe,
2002, (30) und 2002, (33)). Frankreich lehnt die MTR
besonders nachdrücklich ab; die deutsche Bundesregie-
rung stimmt (mit Vorbehalten, z. B. in der Frage der De-
ckelung der Direktzahlungen) grundsätzlich zu.

Die EU-Mitgliedsländer reagierten auf die
Reformvorschläge der Kommission
gespalten. Einige weisen sie zurück, andere
fordern noch weitergehende Reformen. Die
agrarischen Organisationen protestieren.
Die österreichischen Agrarvertreter lehnen
den Umbau des Prämiensystems und die
vorgesehene Kürzung der Direktzahlungen
nachdrücklich ab. 

Die Bauernverbände und agrarischen Organisationen
der EU kritisieren die Vorschläge der Kommission
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scharf. Sie fordern Berechenbarkeit und Planungssi-
cherheit für die landwirtschaftlichen Betriebe. Wenige
Jahre nach der Reform 1999 rechtfertige die überwie-
gend günstige Entwicklung der Märkte und des EU-
Agrarhaushalts keine neuen Einschnitte und radikalen
Änderungen der GAP. Die vorgeschlagene Kürzung der
Prämien im Rahmen der „dynamischen Modulation“
könnte den „Einstieg in den Ausstieg“ bedeuten. Die
stärkere Berücksichtigung der Wünsche der Verbrau-
cher und Steuerzahler, Entbürokratisierung und eine
forcierte Förderung der ländlichen Entwicklung werden
hingegen auch von den Bauernverbänden grundsätz-
lich begrüßt (siehe z. B. COPA – COGECA, 2002,
Agra-Europe, 2002, (29)).

Die Spitzenvertreter der österreichischen Landwirtschaft
und Agrarpolitik lehnen in einer gemeinsamen Stellung-
nahme insbesondere den von der Kommission vorge-
schlagenen Umbau des Prämiensystems ab (Molterer –
Grillitsch – Schwarzböck, 2002). Die Kürzung der Di-
rektzahlungen im Rahmen der „dynamischen Modula-
tion“ würde den Kernbereich der österreichischen Land-
wirtschaft, die kleinen und mittleren Haupterwerbsbe-
triebe, besonders treffen. Kritisiert wird auch der Entfall
des Leistungsbezugs für Direktzahlungen (Entkoppe-
lung). Statt der von der Kommission angestrebten „dy-
namischen“ schlagen die österreichischen Agrarpolitiker
eine „obligatorische Modulation“ vor (d. h. Abschläge
für größere Betriebe, orientiert an der Fixkostendegres-
sion). Eine Stärkung der ländlichen Entwicklungspolitik
wird befürwortet, die weitere Kürzung des Interventions-
preises für Getreide abgelehnt, die Milchquote soll er-
halten bleiben. 

Agrarkommissar Franz Fischler (Fischler, 2002B) kriti-
sierte anlässlich eines Pressegesprächs Anfang Septem-
ber 2002 in Wien die Position der österreichischen
Agrarvertreter. Seiner Ansicht nach würden die österrei-
chischen Bauern vom vorgeschlagenen Umbau des För-
derungssystems in Summe profitieren. 

ERSTE EINSCHÄTZUNG DER KOMMIS-
SIONSVORSCHLÄGE AUS ÖSTERREICHI-
SCHER SICHT

ANREGUNGEN VON ÖKONOMEN,
ERFAHRUNGEN IN DEN USA

Mit dem zentralen und zugleich umstrittensten Punkt ih-
rer Reformvorschläge – Umbau des Prämiensystems,
einschließlich Umschichtung von Budgetmitteln in die
ländliche Entwicklungspolitik – reagiert die Kommission
auf von Ökonomen seit langem vorgebrachte Kritik und
Anregungen. In Deutschland plädierten z. B. Koester –
Tangermann (1976) bereits Mitte der siebziger Jahre für
eine Entkoppelung der landwirtschaftlichen Preis- und

Einkommenspolitik. Im Zuge der Diskussion um die
Agenda 2000 legte eine Expertengruppe in einem Be-
richt an die GD Landwirtschaft detaillierte Vorschläge für
die Umgestaltung der GAP in Richtung einer „Gemein-
samen Agrarpolitik und Politik für die ländliche Entwick-
lung“ vor (Buckwell et al., 1997). Deren Kernaussagen
sind: Senkung der Agrarpreise auf Weltmarktniveau,
Entlohnung der Landwirte für klar definierte Umwelt-
dienstleistungen, forcierte Förderung der ländlichen Ent-
wicklung und Umwandlung der Ausgleichszahlungen
(Marktordnungsprämien) in befristete, entkoppelte
Übergangshilfen an die Bauern. Diese Übergangshilfe
sollte den fundamentalen Politikwechsel abfedern und
erleichtern. Die Parallelen zwischen diesem Konzept und
den aktuellen Vorschlägen der Kommission im Rahmen
der MTR sind offensichtlich.

In den USA wurden die „Entkoppelung“ und der Abbau
der Agrarstützungen ab Ende der achtziger Jahre heiß
diskutiert. Das 1996 beschlossene Landwirtschaftsgesetz
(FAIR Act 1996) folgte dann diesen Grundsätzen. Der
„target price“ und die damit verbundenen Preisaus-
gleichszahlungen wurden auf wichtigen Märkten (darun-
ter Getreide) abgeschafft. An ihre Stelle traten von der
Produktion entkoppelte Direktzahlungen an die Farmer,
die bis 2002 schrittweise um 50% reduziert werden soll-
ten. Dies wurde von Ökonomen als dramatische Wende
in der Agrarpolitik der USA begrüßt und als Vorbild für
Reformen der GAP propagiert (siehe z. B. Witzke,
1996).

Die „Wende“ in der Agrarpolitik der USA ist allerdings
gescheitert. Mit der Mitte 2002 beschlossenen neuen
„Farm Bill“ (Farm Security and Rural Investment Act
2002) wurden die „target prices“ und Preisausgleichs-
zahlungen an die Produzenten in etwas modifizierter
Form wieder eingeführt. Damit wurden die Stützungen
wieder vermehrt an die Produktion gebunden. Zudem
wurden die Budgetansätze für die Agrarförderung kräftig
erhöht.

ENTKOPPELUNG, BETRIEBSBEZOGENE
EINKOMMENSZAHLUNG

Die Umwandlung der Marktordnungsprämien in eine
von der aktuellen Erzeugung unabhängige betriebliche
Einkommenszahlung macht diese Beihilfe voraussicht-
lich Green-Box-fähig1) im Rahmen der WTO-Vereinba-
rungen. Ob die Verwaltung einfacher wird, hängt von
wichtigen noch offenen Details ab. Beispiele sind die
Übertragbarkeit der betrieblichen Einkommenszahlung
sowie die Umsetzung der Cross-Compliance-Bestim-
mungen und deren Kontrolle (siehe hiezu Isermeyer,
2002, Schmitz, 2002).

1) Ohne Verpflichtung zum Abbau.
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Die Bemessung der je Betrieb zustehenden Einkom-
menszahlung auf Basis historischer Ansprüche ist ein-
kommens- und sozialpolitisch schwer zu begründen und
auf mittlere Sicht schwer zu rechtfertigen. (Längerfristig

Für Österreich sind die Auswirkungen der
vorgeschlagenen „Entkoppelung“ auf die
Intensität und die regionale Verteilung der
Produktion besonders heikel. Die heimische
Landwirtschaft könnte mittelfristig Marktan-
teile verlieren. Folgen für die Umweltleis-
tungen sowie die Raumfunktion der bäuer-
lichen Landwirtschaft sind nicht
auszuschließen und wären zu klären.

ist allerdings auch die Argumentation für die geltenden
Ausgleichszahlungen für frühere Preiskürzungen schwie-
rig.)

Die Marktorientierung der landwirtschaftlichen Produk-
tion könnte durch die Entkoppelung zwar grundsätzlich
gefördert werden. Ob dies unter den derzeit geltenden
Bedingungen tatsächlich der Fall wäre, ist offen. Die für
die Produktionsentscheidungen der Landwirte maßge-
benden Erlöse für einzelne Erzeugnisse sind nämlich zur
Zeit nicht nur durch (in unterschiedlichem Ausmaß) pro-
duktionsgebundene Prämien verzerrt. Auch die in der
EU geltenden Marktpreise weichen in der Regel von den
internationalen Notierungen ab. Die Abweichungen
sind nach Produktgruppen sehr verschieden. Die EU-
Getreidepreise liegen z. B. nahe den Weltmarktpreisen,
der Zucker- und der Milchpreis hingegen weit darüber –
u. a. weil die 1992 eingeleitete Reform auf einzelnen
Märkten unterschiedlich weit gediehen ist. Unter diesen
Bedingungen könnte die Entkoppelung die für die Er-
zeuger maßgeblichen Erlösrelationen im Vergleich zum
Weltmarkt sogar stärker verzerren, als dies derzeit der
Fall ist.

Entkoppelung und Flächenbezug der neuen Betriebs-
zahlung werden die Boden- und Pachtmärkte verzerren.
Für sonst gleichwertige Flächen wäre z. B. (entspre-
chend dem mit ihnen transferierten Prämienanspruch)
mit sehr unterschiedlichen Pachtpreisen zu rechnen (Iser-
meyer, 2002).

Aus österreichischer Sicht sind die Folgen für die Inten-
sität und die regionale Verteilung der landwirtschaft-
lichen Erzeugung besonders wichtig. Die Entkoppelung
der Direktzahlungen von der Produktion vermindert den
erzielbaren Grenzerlös; die Grenzkosten der Betriebe
bleiben vorerst unverändert. Für die österreichische Rin-
derproduktion senkt z. B. die Entkoppelung der Rinder-
prämien nach Angaben von Ortner (2002) auf dem
Stand von 2002 den Grenzerlös ceteris paribus um rund
30%. Eine Schmälerung der Grenzerlöse drückt die Pro-
duktionsintensität in der betroffenen Sparte. Betriebe mit
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hohen Kosten scheiden aus der Erzeugung aus. Produ-
zenten in benachteiligten Gebieten sowie kleine, un-
günstig strukturierte Betriebe dürften davon überdurch-
schnittlich betroffen sein. Verlagerungen der landwirt-
schaftlichen Produktion in die Gunstlagen des In- und
Auslandes wären die Folge. Die genannten Reaktionen
und deren Folgen könnten eventuell durch gezielte
Cross-Compliance-Auflagen und Maßnahmen im Rah-
men der ländlichen Entwicklungspolitik etwas beeinflusst
werden; ganz zu vermeiden wären sie kaum.

Die österreichische Landwirtschaft mit ihrem überdurch-
schnittlichen Anteil an Berggebieten und sonstigen be-
nachteiligten Gebieten, einer klein- und mittelbäuer-
lichen Betriebsstruktur und relativ hohen Produktions-
kosten läuft Gefahr, durch diese Prozesse mittelfristig
Marktanteile zu verlieren. Zudem sind negative Folgen
der durch die Entkoppelung ausgelösten Extensivierung
und Produktionsverlagerungen für die im „Europäischen
Agrarmodell“ postulierte flächendeckende Bewirtschaf-
tung, die ökologischen Dienstleistungen sowie die
Raumfunktion der heimischen Landwirtschaft nicht aus-
zuschließen. Zur Fundierung der österreichischen Posi-
tion für die bevorstehenden Diskussionen zur Entkoppe-
lung wäre es wichtig, diese Fragen durch eingehende
Studien abzuklären.

Analysen der Forschungsgesellschaft für Agrarpolitik
und Agrarsoziologie in Bonn für Deutschland stützen die
oben vorgestellten Überlegungen. Sie lassen erwarten,
dass als Folge der Entkoppelung landwirtschaftliche Flä-
chen an Grenzstandorten verstärkt brachfallen werden.
Die Rinderproduktion dürfte erheblich sinken. Eine stär-
kere Reduktion der Mutterkuhhaltung hat vermehrte Still-
legungen und eine weitere Extensivierung im Grünland
zur Folge (Kreins – Gömann – Henrichsmeyer, 2002).

DYNAMISCHE MODULATION, DECKELUNG
DER DIREKTZAHLUNGEN

Die Begrenzung der vorgeschlagenen neuen betriebsbe-
zogenen Einkommenszahlung mit 300.000 ¤ (plus Frei-
betrag) würde – entsprechend der gegebenen Betriebs-
struktur – derzeit vornehmlich Deutschland treffen. Nach
Schätzungen der FAL Braunschweig entfallen mehr als
90% des in der EU 15 erwarteten Kappungsvolumens
auf Unternehmen in Ostdeutschland. Großbritannien,
Italien und Spanien folgen mit großem Abstand (Klein-
hanß, 2002). In Österreich beziehen derzeit nur eine
Handvoll Betriebe Marktordnungsprämien von über
300.000 ¤.

Ökonomisch ist die Kappung der Direktzahlungen
schwer zu argumentieren. Zudem könnte sie durch Be-
triebsteilungen zu einem erheblichen Teil unterlaufen
werden. Einkommenspolitische Ziele können effizienter
über die Steuerpolitik verfolgt werden. Stehen gesell-
schaftspolitische Ziele im Vordergrund (Vermeidung von
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„industriellen“ Großbetrieben, Vorrang für leistungsfä-
hige bäuerliche Familienbetriebe), dann ist die Ober-
grenze mit 300.000 ¤ eher hoch angesetzt. Die anste-
hende EU-Osterweiterung verleiht der Diskussion um

Die vorgesehene „Deckelung“ der Direktzah-
lungen würde in Österreich nur wenige
Betriebe treffen. Von der Prämienkürzung im
Rahmen der „dynamischen Modulation“
wäre hingegen etwa ein Drittel aller Betriebe
betroffen, die derzeit Marktordnungsprämien
erhalten. In der Mehrzahl sind dies kleine
und mittlere Vollerwerbsbetriebe. Die Folgen
der Modulation und des geplanten Ausbaus
der ländlichen Entwicklungspolitik für die
Agrareinkommen und die Einkommensvertei-
lung sind offen.

eine Begrenzung der Direktzahlungen je Betrieb zusätzli-
che Brisanz. In den meisten Kandidatenländern haben
Großbetriebe viel größeres Gewicht als in Westeuropa.

Im Gegensatz zur „Deckelung“ würde die im Rahmen
der „dynamischen Modulation“ vorgeschlagene Kür-
zung der Direktzahlungen je Betrieb um bis zu 20% ei-
nen erheblichen Teil der überwiegend klein- und mittel-
bäuerlich strukturierten österreichischen Landwirtschaft
miterfassen, weil der vorgeschlagene Freibetrag von
5.000 ¤ je Betrieb relativ niedrig ist. Im Ackerbau wären
z. B. bereits kleine Betriebe ab etwa 15 ha von der Kür-
zung betroffen. Im Berggebiet würden Milchproduzenten
ab einer Quote von rund 81.000 kg den Freibetrag
übersteigen; in der intensiven Stiermast und in der ex-
tensiven Mutterkuhhaltung genügen hiezu bereits rund
16 Stiere bzw. 16 Mutterkühe (siehe hiezu Österreichi-
scher Bauernbund, 2002).

Nach Angaben der Präsidentenkonferenz der Landwirt-
schaftskammern erhielten in Österreich 2001 rund
139.000 landwirtschaftliche Betriebe Marktordnungs-
prämien; einschließlich der ab 2005/2007 vorgesehe-
nen Milchprämie wären es rund 142.000 Betriebe ge-
wesen. Davon überschreiten rund 32% den Freibetrag
von 5.000 ¤ und würden der vorgesehenen Kürzung
unterliegen. Es sind dies primär kleine und mittlere Voll-
erwerbsbetriebe und damit der Kernbereich der heimi-
schen Landwirtschaft. Nach Schätzungen des Österrei-
chischen Bauernbundes (2002) würde ein durchschnitt-
licher Betrieb aus dem „Grünen Bericht“ durch die Mo-
dulation (ohne Berücksichtigung etwaiger Vorteile aus
einer forcierten ländlichen Entwicklungspolitik) rund
869 ¤ pro Jahr verlieren.

Die Folgen der Modulation für die Einkommensvertei-
lung in der österreichischen Landwirtschaft sind offen.
Möglicherweise könnte dadurch die Ungleichheit in den
Gesamteinkommen sogar steigen, weil Nebenerwerbs-

betriebe (die ihr Einkommen primär aus nichtlandwirt-
schaftlichen Quellen beziehen) wegen ihrer meist gerin-
geren Größe von der Modulation überwiegend nicht be-
troffen wären. Die im Durchschnitt größeren Haupter-
werbsbetriebe (die ihr Einkommen primär aus der Land-
wirtschaft einschließlich Direktzahlungen erwirtschaften)
müssten hingegen großteils mit Kürzungen rechnen.

Agrarkommissar Fischler verweist darauf, dass die durch
die Modulation eingesparten Mittel über den EU-Haus-
halt in die Förderung der ländlichen Entwicklung umge-
schichtet werden sollen. Dies könnte die Bauern für die
Einbußen durch die Kürzung der Direktzahlungen ent-
schädigen (Fischler, 2002B). Ob und in welchem Maße
dies der Fall wäre, bleibt allerdings offen, weil der ein-
zelnen EU-Ländern zustehende Anteil an den durch die
Modulation eingesparten Mitteln erst festzulegen wäre.
Zudem ist nicht abzusehen, ob und in welcher Form die
Österreich zugebilligten Mittel tatsächlich zu einer ent-
sprechenden Aufstockung des ländlichen Entwicklungs-
programms eingesetzt würden und welche Aufwendun-
gen und/oder Ertragseinbußen die Bauern dafür hin-
nehmen müssten. 

LEBENSMITTELSICHERHEIT, QUALITÄT,
UMWELT- UND TIERSCHUTZ

Die von der Kommission angestrebten hohen Standards
in den Bereichen Lebensmittelsicherheit, Umwelt-, Tier-
schutz und Betriebssicherheit sind grundsätzlich positiv
zu werten. Gleiches gilt für die forcierte Förderung die-
ser Anliegen im Rahmen der ländlichen Entwicklungspo-
litik. Diese Maßnahmen kommen dem Wunsch der Be-
völkerung entgegen und finden große Zustimmung.

In den Bereichen Sicherheit und Qualität der
Nahrungsmittel sowie Tierschutz greifen die
Kommissionsvorschläge zu kurz. Die für die
EU-Landwirte vorgesehenen Auflagen und
Kontrollen wären durch entsprechende
Maßnahmen in den vor- und nachgelagerten
Wirtschaftszweigen sowie durch wirksame
Kontrollen der Importe zu ergänzen.

Die vorgesehene Definition und Durchsetzung der ho-
hen Standards in den angeführten Bereichen durch die
Mitgliedstaaten auf Basis eines Gemeinschaftsrahmens
sowie die (unvermeidliche) Berücksichtigung regionaler
Unterschiede lassen allerdings einen großen Spielraum
offen. Wie die bisherigen Erfahrungen zeigen, könnten
sich daraus Probleme ergeben. So besteht die Gefahr
von Wettbewerbsverzerrungen zulasten von Produzenten
in Ländern mit „überhöhten“ Standards, die der Markt
nicht honoriert. Zudem könnte dadurch und durch die
vorgesehenen Audits der Verwaltungs- und Kontrollauf-
wand sowohl für die Bauern als auch für die öffentliche
Hand überborden.
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In den Bereichen Sicherheit und Qualität der Nahrungs-
mittel sowie Tierschutz greifen die von der Kommission
vorgeschlagenen Maßnahmen zu kurz. Gleich wichtig
wie Auflagen und Kontrollen im Kernbereich der land-
wirtschaftlichen Produktion im Inland wären entspre-
chende Maßnahmen und Kontrollen in den der Land-
wirtschaft vor- und nachgelagerten Wirtschaftszweigen
wie Mischfuttererzeugung, Nahrungsmittelindustrie oder
Lagerung und Handel mit Agrarwaren und Nahrungs-
mitteln. Die Lebensmittelskandale der letzten Jahre gin-
gen zu einem erheblichen Teil von diesen Sparten aus.
Offen und im Interesse der Konsumenten unerlässlich ist
auch eine entsprechende Kontrolle der Importe von
Agrarwaren aus Drittstaaten.

MARKTORDNUNGEN

Die von der Kommission vorgeschlagenen Maßnahmen
auf dem Getreidesektor sind aus ökonomischer Sicht
nachvollziehbar. Sie stabilisieren die Märkte und erleich-
tern Exporte. Diese Reformen sind auch in Hinblick auf
die Osterweiterung von Vorteil.

Bemerkenswert ist, dass die Kommission im Sektor Milch
vorerst keine klare Position bezieht. Angesichts der an-
stehenden Osterweiterung wäre es wichtig, das weitere
Vorgehen bezüglich der nationalen Milchquoten mög-
lichst bald zu klären und den Zeitpunkt der vom Europä-
ischen Rat in Berlin auf 2005 bis 2007 verschobenen
Senkung der Interventionspreise zu überprüfen.

Bemerkenswert ist weiters, dass die Kommission (ausge-
nommen Getreide und Reis) derzeit keine weiteren Preis-
senkungen vorschlägt, um die 1992 begonnene „Mac-
Sharry-Reform“ weiterzuführen. Die daraus resultieren-
den Belastungen des EU-Haushalts durch neue bzw. hö-
here Ausgleichszahlungen und Widerstände in einigen
EU-Ländern sind eine naheliegende Erklärung hiefür. Als
Fernziel bleibt jedoch die Annäherung der Preise an das
Weltmarktniveau in allen Produktionssparten aufrecht.

SCHLUSSBEMERKUNG

Die Europäische Kommission schlägt wenige Jahre nach
der letzten Reform im Rahmen ihrer Halbzeitbewertung
teils tiefgreifendere Änderungen der EU-Agrarpolitik vor
als allgemein erwartet. Dies trifft insbesondere für den
Umbau der für die europäischen Landwirtschaft wichti-
gen Direktzahlungen zu. Die Reformen sollen zudem
rasch (ab 2004) umgesetzt werden. 

Grundlegende Änderungen der Agrar- und ländlichen
Entwicklungspolitik erfordern eine eingehende Diskus-
sion. Die wirtschaftlichen, sozialen und ökologischen
Folgen sind sorgfältig zu prüfen. Die Auswirkungen auf
die Bauern und die politische Durchsetzbarkeit sind mit-
zubeachten. Diese Analysen brauchen Zeit und stehen
derzeit in Österreich und auch in den anderen EU-Län-
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dern großteils noch aus. Für den Erfolg der angestreb-
ten Reformen ist es wichtig, dass sie von der ländlichen
Bevölkerung mitgetragen werden. Dazu ist noch viel
Überzeugungsarbeit zuleisten.

Die eher enttäuschenden Erfahrungen der USA mit dem
Landwirtschaftsgesetz 1996, das einen ähnlichen Um-
bau der Agrarstützungen vorsah, wie ihn die Kommis-
sion in ihrer MTR vorschlägt, mahnen zur Vorsicht und
sollten in der Diskussion berücksichtigt werden.
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Just three years after the most recent reform which was
designed to pave the way up to 2006 including the
EU’s eastern enlargement, agricultural commissioner
Fischler is proposing new changes, some of them of a
drastic nature, of the EU’s Common Agricultural Policy
(CAP). At the centre of the issue is the change in direct
payments which are a substantial factor for farming in
the EU. Acreage premiums and premiums for lifestock
for land and animals are to be changed into a single
income payment which is linked to the farming opera-
tion and decoupled from production. In addition, all
direct payments are to be gradually cut by altogether
20 percent and limited to ¤ 300,000 per farm. The EU
funds saved by „dynamic modulation“ and „capping“
are then to be used to finance rural development.

Linking the proposed income payment to historical
claims is hard to justify in terms of income and social
policies and hard to defend in a long-term view.
Whether „decoupling“ fosters market orientation of the
European agricultural sector remains to be seen, given
current circumstances (protection levels differ consider-
ably between products).

For Austria, the effects of the proposed decoupling on
the intensity and regional distribution of production are
a particularly sensitive subject. Austria’s farmers pro-
duce at relatively high cost (i.a., due to the large share
of mountain land and other areas characterised by dif-
ficult production conditions, and the small- and
medium-scale agricultural structures). For them, de-
coupling could mean losing market shares because
production would shift to larger operations and more
favoured locations in Austria and abroad. Negative
consequences for the ecological services rendered and
regional impacts made by agriculture based on family
farms cannot be excluded and need to be identified.

It is difficult to find an economic argument with regard
to capping direct payments as envisaged. Distribu-
tional objectives can be achieved more efficiently
through tax policies. If sociopolitical goals are in the

foreground (avoidance of „industrialised“ large farm-
ing operations), then the upper limit of ¤ 300,000 ap-
pears to be rather high. In Austria, only a handful of
farms would be affected.

Reducing premiums within the scope of „dynamic
modulation“ by altogether 20 percent (franchise:
¤ 5,000) would affect about a third of Austrian opera-
tions (which currently are paid premiums under the
common market regimes), most of them full-time farm-
ers.

There is yet no agreement on the consequences of
modulation on income distribution among Austrian
farmers. It might even accelerate inequalities in overall
incomes, because part-time farmers (who obtain their
income primarily from non-agricultural sources) would
be less affected than full-time farmers.

Whether and to what extent the intensified rural policy
envisaged by the Commission will mitigate or even
compensate for the losses suffered by farmers from
modulation is an open question because the EU funds
due to Austria have yet to be determined. Furthermore,
it is not yet settled whether such funds would be actu-
ally used to stock up the rural development pro-
gramme and what would be the cost incurred and/or
revenue lost by farmers participating in the pro-
gramme.

When it comes to food safety and quality or animal
welfare, the Commission’s proposals are inadequate.
The stipulations and checks foreseen for EU farmers
would have to be supplemented by measures acting on
upstream and downstream sectors (where many of the
food scandals in recent years had their roots) and ef-
fective import controls.

The rather disappointing experience that the USA had
with its 1996 Farm Bill, which provided for a change in
farm subsidies similar to that envisaged by the Com-
mission, calls for caution and should be considered in
the discussion.

Discussion of Plans to Reform the Common Agricultural Policy – Summary
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